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Kanton Basel-Landschaft Regierungsrat 

Vorlage an den Landrat

Postulate von Eva Rüetschi und Max Kamber (Nr. 1988/202 bzw. 1988/207), beide
eingereicht am 23. Juni 1988; Rückvergütung von Steuergeldern aus dem Grenz-
gängerabkommen mit Frankreich

vom 24. September 2002

I N H A L T

1. Ausgangslage

2. Bericht des Regierungsrates

3. Antrag

1.  Ausgangslage

Am 23. Juni 1988 reichten Eva Rüetschi und 6 Mitunterzeichnerinnen und Mitunter- zeichner
sowie Max Kamber und 11 Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner zwei gleichlautende
Postulate ein (1988/207 und 1988/202).

Diese beiden Postulate überwies der Landrat am 30. August 1990 an den Regierungs- rat.

Die beiden Vorstösse lauten:
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• Postulat von Eva Rüetschi: Die Rückvergütung von Steuergeldern aus dem Grenz-
gängerabkommen mit Frankreich; Teilabgabe an die arbeitgebenden Gemeinden (Nr.
1988-207 eingereicht am 23. Juni 1988)

Am 31. Januar 1984 hat der Regierungsrat die Vereinbarung zwischen dem Schweizerischen
Bundesrat und der Regierung der französischen Republik über die Besteuerung der Erwerbs-
einkünfte von Grenzgängern vom 11. April 1983 genehmigt; das sogenannte Grenzgängerab-
kommen trat für den Kanton Baselland auf den 1. Januar 1986 in Kraft und gilt rückwirkend auf
den 1. Januar 1985. Gemäss diesem Abkommen bleiben Personen, die in Frankreich wohnen
und in der Schweiz arbeiten, zwar an ihrem französischen Wohnort steuerpflichtig, doch erhält
die Schweiz bzw. der beteiligte Grenzkanton für die Überlassung des Besteuerungsrechtes von
Frankreich eine jährliche Rückvergütung von 4,5 % ihrer Brutto-Jahreseinkünfte.

Die Rückvergütung, die der Kanton Baselland via Bund vom französischen Staat für seine Grenz-
gänger erhält, beläuft sich auf rund 5 Millionen Franken. Bis zum gegebenen Zeitpunkt hat der
Kanton diesen Betrag vollumfänglich in seine eigene Kasse fliessen lassen und sich geweigert,
die Arbeitsplatz bietenden Gemeinden daran zu beteiligen. In einem Schreiben vom 28. Dezem-
ber 1987 an die Gemeinde Muttenz stellt die Finanzdirektion fest, dass "eine Aufteilung mit den
Gemeinden, die über den Anteil verschiedener kantonaler Steuern und mit einem reichlich dotier-
ten Finanzausgleich ihre Finanzen in Ordnung halten können," nicht zur Diskussion stehe.

Nun ist es aber so, dass es sich bei der Rückvergütung aus dem Grenzgängerabkommen um
eine Rückführung von Steuergeldern handelt. Steuern sind das von den natürlichen und juristi-
schen Personen zu zahlende Entgelt für die vom Staat gebotenen Leistungen (Infrastruktur, Si-
cherheit etc.). Sie sind eine Bringschuld, die dort anzusiedeln ist, wo die Leistungen erbracht
werden. Im Falle der Grenzgänger ist dies auch oder sogar vorwiegend die Gemeinde, die den
Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. Die Grenzgänger belasten ihre Infrastruktur und damit indirekt
auch die kommunale Kasse. Durch den Zustrom an Grenzgängern, die beinahe ausnahmslos mit
dem eigenen PW zur Arbeit fahren, erfahren die betroffenen Gemeinden auch den Nachteil eines
zusätzlichen Verkehrsaufkommens. Demgegenüber bringt der Kanton für die erhaltene Rück-
vergütung nur eine bescheidene Leistung in Form von einfachen administrativen Aufwendungen.
Der Hinweis auf den "reichlich dotierten und gut funktionierenden Finanzausgleich" ist deshalb in
dieser Sache kein überzeugendes Argument, weil diejenigen Gemeinden, die an der Rück-
vergütung aus dem Grenzgängerabkommen zu beteiligen wären, nicht identisch sind mit denjeni-
gen, die vom Finanzausgleich gross profitieren.

Auf Grund dieser Erwägungen sind wir der Meinung, dass diejenigen Gemeinden, die Arbeitsplät-
ze für französische Grenzgänger zur Verfügung stellen, Anspruch haben auf einen Teil der vom
französischen Staat geleisteten Rückvergütung. Wir ersuchen den Regierungsrat, dem Landrat
im Hinblick auf das kommende Budget einen Aufteilungsmodus (z.B. hälftige Teilung) vor-
zuschlagen.
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• Postulat von Max Kamber: Die Rückvergütung von Steuergeldern aus dem Grenz-
gängerabkommen mit Frankreich; Teilabgabe an die arbeitgebenden Gemeinden (Nr.
1988-202 eingereicht am 23. Juni 1988)

Am 31. Januar 1984 hat der Regierungsrat die Vereinbarung zwischen dem Schweizerischen
Bundesrat und der Regierung der französischen Republik über die Besteuerung der Erwerbs-
einkünfte von Grenzgängern vom 11. April 1983 genehmigt; das sogenannte Grenzgängerabkom-
men trat für den Kanton Baselland auf den 1. Januar 1986 in Kraft und gilt rückwirkend auf den 1.
Januar 1985. Gemäss diesem Abkommen bleiben Personen, die in Frankreich wohnen und in der
Schweiz arbeiten, zwar an ihrem französischen Wohnort steuerpflichtig, doch erhält die Schweiz
bzw. der beteiligte Grenzkanton für die Überlassung des Besteuerungsrechtes von Frankreich
eine jährliche Rückvergütung von 4,5 % ihrer Brutto-Jahreseinkünfte.

Die Rückvergütung, die der Kanton Baselland via Bund vom französischen Staat für seine Grenz-
gänger erhält, beläuft sich auf rund 5 Millionen Franken. Bis zum gegebenen Zeitpunkt hat der
Kanton diesen Betrag vollumfänglich in seine eigene Kasse fliessen lassen und sich geweigert,
die Arbeitsplatz bietenden Gemeinden daran zu beteiligen. In einem Schreiben vom 28. Dezem-
ber 1987 an die Gemeinde Muttenz stellt die Finanzdirektion fest, dass "eine Aufteilung mit den
Gemeinden, die über den Anteil verschiedener kantonaler Steuern und mit einem reichlich dotier-
ten Finanzausgleich ihre Finanzen in Ordnung halten können," nicht zur Diskussion stehe.

Nun ist es aber so, dass es sich bei der Rückvergütung aus dem Grenzgängerabkommen um
eine Rückführung von Steuergeldern handelt. Steuern sind das von den natürlichen und juristi-
schen Personen zu zahlende Entgelt für die vom Staat gebotenen Leistungen (Infrastruktur, Si-
cherheit etc.). Sie sind eine Bringschuld, die dort anzusiedeln ist, wo die Leistungen erbracht
werden. Im Falle der Grenzgänger ist dies auch oder sogar vorwiegend die Gemeinde, die den
Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. Die Grenzgänger belasten ihre Infrastruktur und damit indirekt
auch die kommunale Kasse. Durch den Zustrom an Grenzgängern, die beinahe ausnahmslos mit
dem eigenen PW zur Arbeit fahren, erfahren die betroffenen Gemeinden auch den Nachteil eines
zusätzlichen Verkehrsaufkommens. Demgegenüber bringt der Kanton für die erhaltene Rückver-
gütung nur eine bescheidene Leistung in Form von einfachen administrativen Aufwendungen. Der
Hinweis auf den "reichlich dotierten und gut funktionierenden Finanzausgleich" ist deshalb in die-
ser Sache kein überzeugendes Argument, weil diejenigen Gemeinden, die an der Rückvergütung
aus dem Grenzgängerabkommen zu beteiligen wären, nicht identisch sind mit denjenigen, die
vom Finanzausgleich gross profitieren.

Auf Grund dieser Erwägungen sind wir der Meinung, dass diejenigen Gemeinden, die Arbeitsplät-
ze für französische Grenzgänger zur Verfügung stellen, Anspruch haben auf einen Teil der vom
französischen Staat geleisteten Rückvergütung. Wir ersuchen den Regierungsrat, dem Landrat
im Hinblick auf das kommende Budget einen Aufteilungsmodus (z.B. hälftige Teilung) vorzu-
schlagen.
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2.  Bericht des Regierungsrates
Die zwei vorstehend erwähnten Postulate werden in der Vorlage über das Finanzaus-
gleichsgesetz behandelt. Dort wird in diesem Zusammenhang folgendes festgehalten:

“Der Regierungsrat hat das Ziel, die Aufgaben zwischen Kanton und Gemeinden
möglichst weitgehend einer einzigen Ebene zuzuordnen und die Finanzströme
transparent zu gestalten. Den Gemeinden stehen zur Finanzierung ihrer Aufga-
ben eigene Steuer- und Gebühreneinnahmen sowie der ungebundene und ge-
bundene Finanzausgleich zur Verfügung. Die Gemeinden partizipieren somit v.a.
über den ungebundenen Finanzausgleich an den Erträgen des Kantons. Dieses
System ist ausgewogen und transparent.

Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass mit der vorliegenden Reform das Fi-
nanzausgleichssystem zwischen Kanton und Gemeinden hinsichtlich der zur Zeit
zu tragenden Lasten und deren Finanzierung wieder im Gleichgewicht ist. Eine
weitergehende Umverteilung von Mitteln zwischen Kanton und Gemeinden im
Rahmen der vorliegenden Vorlage ist zum heutigen Zeitpunkt abzulehnen.

Die Postulate können abgeschrieben werden.“

3.  Antrag

Der Regierungsrat beantragt daher, die Postulate von Eva Rüetschi und Max Kamber im
Zusammenhang mit der Beratung des Finanzausgleichsgesetzes zu behandeln und dort
abzuschreiben.

Liestal, 24. September 2002 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES
die Präsidentin: Schneider-Kenel

der Landschreiber: Mundschin


